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402/ il.B. 
zu 294/J 

A n f r a  g e b e a n t w 0 r t u n  g 

des Bundeskanzlers Dr. K 1 a u s  

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. F i e d 1 e r und Genossen, 

betreffend die Tätigkeit des Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofes 

Rechtsanwalt Dr. Wilhelm R 0 s e n  z w e i g 

(Nachtrag zu 317/AoB. vom 6.9.1965 )  
-.-0-0-0-

Im Nachhang zu meiner Beantwortung der am 14. Juli 1965 unter Zl.294/J 

an mich gerichteten Anfrage_der Abgeordneten zum-Nationalrat Dr. Fiedler, 
Glaser, Regensburger und. Genossen, - betref.fend die .Tätigkeit. des Mitgliedes 

des Veriassungsgerichtshofes Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Rosenzweig,.beehre 

ich mich gemäß § 15 des Bundesgesetzes.über.die-Geschäftsordnung.des Natio­

nalrates wie_folgt -zu -berichten: 

Der Verfassungsgerichtshof hatte sich, veranlaBct durchdie in meiner 

Anfragebeantwortung erwähnte Mitteilung,.darüber schlüssig zu.werden, ob 

auf Grund der gegen Dr. Rosenzweig erhobenen-Vorwürfe ein Verfahren zu des­

sen Enthebung V0m Amte einzuleiten sei. Die vor-Fassung eines. derartigen Be­

schlusses in § 10 Abs. 2 erster Satz-VerfGG.-1953 vorgesehene Vernehm�ng. 

hat durch,. den Präsidenten des Ver fassungsgerich tshofes am 6 .Oktober. 1965 

stattgefunden. Am 28.0ktober 1965 fand gemäss. § 10 Abs.2 zweiter Satz 

leg.cit. die für die Beratung.und Beschlussfass.ung�beraumte nichtöffent­

liehe Sitzung statt, in der der Generalprokurator.zu den. einzelnen Vor-

wür fen angehört wurde und Dr .Rosenzweig Gelegenheit hatte, zu den Äusserun­

gen des Generalprokuratam;Stellung zu nehmen. 

Sohin hat der Verfassungsgerichtshof den Beschluss vom 28.0ktober.1965, 
Z1.347 - Pr./65, gefasst, demzufolge.ein.Verfahren zur Enthebung des Mit­

gliedes. des Verfassungsgerichtshofes Dr.Wilhelm Rosenzweig vom Amte 
nicht eingeleitet wird. 

" _ dieses 
In der Begruhdun� �eschlusses 

Anfrage behandelten Faktums: 

heisst es.hinsichtlich des in der 

"Die Tatsache, dass Dr.Rosenzweig an der Besprechung. teilgenommen hat, 

ist unbestritten. Bezüglich des Inhaltes der Besprechung überhaupt und 

bezüglich der Beteiligung Dris.Rosenzweig an der Besprechung im besonderen 

gehen die Darstellungen auseinander. 
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Dabei ist zu bemerken, -dass die-Erklärungen-des Abgeordneten 

Olah, des damaligen Bundesministers für·Inneres,-gewisse Wid�rsprüche 

enthalteno Abgeordneter Olah-sagte zuerst (laut "Tiroler Tageszeitung" 

vom lOo Juli 1965), im Sommer 1963 hätten-eines-Na�hmittags Justizminister 

DroBroda .und DroRosenzweig'- ihren Besuch-bei ihm im Innenministerium 

angekündigte Er sagte später - (laut "Tiroler Tageszeitung" vom 15 0Juli 1965), 

dass für 19�Juli 1963 bei ih� im Bundesminister�um-für Inneres eine Be­

sprechung-angesetzt gewesen-wäre, bei der vereinbarungsgemäss-DroBroda, 

DroKreisky-und Zentralsekretär Gratz anwesend-sein sollten, zu seinem 

Erstaunen jedoch nur DroBroda und mit ihm DroRosenzweig-erschienen seien. 

Aus der Anfragebeantwortung des Bundesministers ·-für ·Justiz - in der Sitzung 

des Nationalrates am 150Juli 1965 ist zu·entnehmen, ·dass an der Besprechung 

am 190Juli 19?3 beim damaligen Bundesminister-für Inneres AbgoOlah 

teilgenommen haben: Bundesminister für Justiz-Dr�Broda, Bundesminister 

für Auswärtige Angelegenheiten DroKreisky, -Zentralsek-retär-der Sozia­

listischen Partei Österreichs Bundesrat Gratz·und Rechtsanwalt DroRosen­

zweigo Dies wird auch durch die Erklärjngen des �itgliedes des Bundes­

rates Gratz vom 200Juli 1965 und des Bundesministers für Auswärtige 

Angelegenheiten DroKreisky vom 21oJuli-1965 -bestätigto 

Derartige Widersprüche sind in den -Erklärungen DrisoRosenzweig 

und des Bundesministers für-Justiz Dr�Broda,- die übrigens in ihr�r 

Richtigkeit vom Bundesminister-für-Auswärtige Angelegenheiten Dr.Kreisky 

und vom Mitglied des Bund.esrates-Gratz-bestätigt.werden, nicht enthalten. 

Der Verfassungsgerichtshof zieht-aus diesen Umständen den Schluss, 

dass die innere Wahrscheina.ichkei t -für -. die .. Richtigkeit der Darstellung_ 

des Sachverhaltes, wie er sich aus den -Äusserungen Driso.Rosenzweig,_ 

Dria.Broda, DrisoKreisky und-des-Mitgliedes-des Bundesrates Gratz ergibt, 

spricht und dass der Gerichtshof. bei seinen.weiteren Uberlegungen von 

dieser Sachverhaltsdarstellung auszugehen hat. 

Gegenstand der Besprechung am 190Juli 1963 waren Massnahmen, die 

der Bundesminister für Inneres nach seiner Erklärung in der Sitzung des 

Ministerrates am 90Juli 1963 (nWiener Zeitung" vom lOoJuli 1963 ) hinsicht­

lich der Landesverweisung DrisoOtto Habsburg- Lothringen und insbesondere 

�uch für den Fall einer Einreise Dris_oHabsburg-Lothringen zu treffen beab­

sichtigte. Es handelte sich also um eine Besprechung, die der Vorbereitung 

einer Entscheidung eines Verwaltungsorganes in einer Angelegenheit dienen 

sollte, deren politische Bedeutung im damaligen Zeitpunkt eminent war, die 

in der Öffentlichkeit viel diskutiert wurde, die den Ministerrat schon 
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zweimal (9.Juli und l6�Juli 1963 ) beschäftigt'hatte,'ohne dass eine­

Übereinstimmung der Meinungen zu erzielen'war,'und-mit-der überdies 

in einer bestimmten Hinsicht unter Mitwirkung Dris.Rosenzweig auch schon 

der Verfassungsgerichtshof befasst war (siehe �rkenntnis-vom l6. Dezember 
1 961, Slgo4l26 )o 

Der Verfassungsgerichtshof hatte -zu prüfen,-ob-die-Teilnahme 

DrisoRosenzweig an einer derartigen Besprechung die Einleitung eines Ver­

fahrens wegen Verdachtes der Erfüllung des .. Tatbestandes-des § 10 Abs.l 

litoc VerfGGo1953 erforderto 

Der Gerichtshof geht davon aus, dass die zitierte·Gese�zesbe­

stimmung, wenn sie ein Verhalten in oder ausser-dem Amte an der Achtung 

und dem Vertrauen, die das Amt eines Mitgliedes-des-Verfassungsgerichts­

hofes erfordert, misst, als Maßstab Begriffe-verwendet,·deren Inhalt aus 

den allgemeinen gesellschaftlichen Anschauungen und den gefestigten-Ge­

wohnheiten des Richterstandes festgestellt werden kann (vgLbezüglich der 

Begriffe Ehre und Ansehen des Rechtsanwaltsstandes das-hgo .. Erkenntnis vom 

l60 Dezember 1964, Vo28, 29/64).- Da die zitierte--Gesetzesbestimmung der 

W�hrung von Achtung und Vertrauen in Richter-und Gericht·zu-dienen-bestimmt 

ist, kommt es bei Verhaltensweisen, die der Öffentlichkeit-zugänglich 

werden, auch auf die Beurteilung durch die Öffentlichkeit ano 

Mögen unter diesem Gesichtspunkt auch -die - von -Dr o-Rosenzweig 

nach dem vom Verfassungsgerich tshof angenommenen· Sachverhal t -- bei· der 

Besprechung gemachten Äusserungen, für sich-betrachtet, zu keinen-Bedenken 

Anlass geben, so kann dies für die Teilnahme an der· Besprechung als-solche 

nicht gesagt werdeno Zwar berührt das - Verhal ten Driso-Rosenzweig. in keiner 

Weise die Tatbestandsmerkmale der.Achtung,·die.das Amt eines .. Mitgliedes 

des Verfassungsgerichtshofes erfordert, und der Verpflichtung zur.Amts­

verschwiegenheit, der Gerichtshof ist aber_der Meinung,.dass durch die 

Teilnahme eines Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofes an einer-derarti­

gen Besprechung das Tatbestandsmerkmal des Vertrauens, - das das -- Amt eines 

Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofes erfordert, wohl berührt wird. Die 

Teilnahme eines Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofes an einer Be­

sprechung, die durch die Teilnehmer. eine parteipolitische Prägung-hatte, 

in einer eminent politischen Angelegenheit, die in der.Öffentlichkeit viel 

diskutiert und Gegenstand parteipolitischer -Auseinandersetzungen-war, die 

wiederholt die Bundesregierung beschäftigt hatte,- ohne dass dort Einhellig­
keit erzielt werden konnte, die weiters in einer bestimmten Hinsicht auch 

schon den Verfassungsgerichtshof befasst hatte, ist geeignet, das für die 
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Amtsführung eines Mitgliedes des Verfassungsgerichtsh0fes erforderliche­

Vertrauen zu beeinträchtigeno-Der·Verfassungsgerichtsliof ist deshalb der 

Meinung, dass die Teilnahme Driso Rösenzweig an der Besprechung-besser 

un�e�b�ieben wäreo 

.Der,Gerichtshof ist jedoch der Meinung,-dass das-für das Amt eines 

Mi tgliedes ,- des Verfassungsgerichtshofes erforderliche·- Vertrauen - nich t· :in 

einer Weise berührt worden ist, dass sich Dr�Rosenzweig·dieses-Vertrauens 

unwürdig gezeigt hätte. Die obige Feststellung beinhaltet daher nicht einen 

Ausspruch darüber, dass sich DroRosenzweig des Vertrauens, '. das· sein Amt 

erfordert�'auch unwürdig gezeigt hätteo 

Der Gerichtshof geht dabei von der Überlegung aus, dass nicht jede 

Beeinträchtigung des Vertrauens ein Mitglied des Verfassungsgerichtsliofes 

des weiteren Vertrauens unwürdig machto Die Bestimmungen des §lO·Abso l 

lito c VerfGG.1953 kennen nur ein einziges Disziplinarmittel, nämlich 

die Enthebung vom Amte. Dabei zeigt die in dieser Bestimmung für die Ver­

letzung der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit getroffene Regelung, 

dass nür eine gröbliche derartige Verletzung mit der Enthebung vom·Amte 

sanktioniert wird, es also derartige Verletzungen geben kann,·die nicht 

zur Enthebung führen. Dieselbe Überlegung muss für das Verhalten eines 

Mitgliedes gelten, das geeignet ist, die Achtung und das Vertrauen, die 

sein Amt erfordern, zu beeinträchtigen; nur derartiee Verha-l tensweisen, 

die diese Achtung und dieses Vertrauen in einem Grade beeinträchtigen, dass 

slle das Mitglied ihrer unwürdig zeigen, führen zur Enthebung vom Amte. 

Das VerfGG.1953 kennt bei Pflichtverletzungen geringeren Grades 

keine Sanktion, wie sie das Richterdienstgesetz BGB1.Nr.305/l96l durch 

dem Grade der Verletzung entsprechend abgestufte Ordnungs- und Disziplinar­

strafen kennt. Pflichtverletzungen, die nicht die Tatbestandsmerkmale 

erfüllen, an die die Enthebung vom Amte geknüpft ist, bleiben·bei·Mit­

gliedern des Verfassungsgerichtshofes ohne rechtliche Sanktion. 

Da sich Dro Rosenzweig durch die Teilnahme an der Besprechung 

bei Innenminister Olah am 19 0Juli 1963 nicht des Vertrauens, das sein 

Amt erfordert, unwürdig gezeigt hat - und ein anderes Tatbestandsmerkmal 

des § 10 Abso l lito c VerfGGo 1953 auf dieses Verhalten nicht zutrifft, 

findet der Verfassungsgerichtshof keinen Anlass, ein Verfahren wegen 

dieses Punktes der Vorwürfe einzuleiteno " 
-0-0-0<=1> 
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